
 
A n t r a g : 

 
1. Die nach der öffentlichen Auslegung des 

Planentwurfes vorgenommenen Änderun-
gen werden gebilligt. 

 
2. Die Ratsversammlung hat die während der 

öffentlichen Auslegung sowie der nachfol-
genden eingeschränkten Beteiligung vor-
gebrachten Stellungnahmen geprüft und 
stimmt den Einzelanträgen gemäß der bei-
liegenden Übersicht zu. Der Oberbürger-
meister wird beauftragt, diejenigen Perso-
nen, Träger öffentlicher Belange und Insti-
tutionen, die Stellungnahmen vorgebracht 
haben, von dem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
3. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund 

des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Erbschaftssteuer-
reformgesetzes (ErbStRG) vom 24. De-
zember 2008 (BGBI. I S. 3018), die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 122 
„Schwarzer Weg“ für das Gebiet zwischen 
der Wasbeker Straße im Norden, dem 
Grundstück Wasbeker Straße 333 im Os-
ten, der Kleingartenanlage „Glückauf“ im 
Süden und den Grundstücken Wasbeker 
Straße 351 und 351 a im Westen in den 
Stadtteilen Faldera und Böcklersiedlung / 
Bugenhagen, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem 
gesonderten Text (Neumünsteraner Sorti-
mentsliste - Teil C), als Satzung. 

 
4. Die Begründung wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Änderung des Bebauungsplanes nach § 10 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekanntzumachen. Dabei ist auch an-
zugeben, wo der Plan und die Begründung 
eingesehen werden können. 

 
6. Der Flächennutzungsplan 1990 der Stadt 

Neumünster wird im Geltungsbereich der 



1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122 
angepasst. Im betreffenden Bereich ist eine 
gemischte Baufläche darzustellen. 

 
 


